
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/11/10 1Ob277/66,
8Ob1623/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1966

Norm

AußStrG §106

Rechtssatz

§ 106 Abs 2 AußStrG schreibt nicht vor, es habe bei bloßer Beteiligung des Erblassers an einem Unternehmen die

Errichtung eines Inventars zu entfallen, sondern nur, wie der in das Inventar einzusetzende Wert des Anteils im

Regelfall zu ermitteln ist (in der Regel: Abschluß).
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